
 

 

In der Tarifrunde 2025 für die Beschäftigten in kommunalen forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Ein-

richtungen und Betrieben in Rheinland-Pfalz (BezTV-W RP), hatte sich die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) 

mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz auf die verbindliche Gestellung der Motorsägen 

und Betriebsmittel ab 1. Januar 2027 verständigt. Die Vereinbarung beinhaltete auch die Fortschreibung des 

Motorsägenentschädigungssatzes vom Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2026. 

Damit beträgt die Motorsägenentschädigung weiterhin unverändert: 

 bei Arbeiten außerhalb der Holzernte 12,68 Euro je tatsächlich angefallener Motorsägenbetriebsstunde, 

 bei Holzerntearbeiten 5,83 Euro je Holzerntestunde, 

 bei Holzerntearbeiten mit überwiegender Handentrindung 2,54 Euro je Holzerntestunde. 

Unser Erfolg – verbindliche Gestellung der Motorsägen ab 2027! 

Ab 1. Januar 2027 stellt bei Holzerntearbeiten und bei sonstigen Betriebsarbeiten der Arbeitgeber die Motorsäge, 

Betriebsmittel und das Hauungswerkzeug. Eine Gestellung durch die/den Beschäftigte/n und die Zahlung einer 

Entschädigung durch den Arbeitgeber für solche Gestellungen sind ab dann ausgeschlossen. 

Mitgliedschaft zahlt sich aus 

Wir glauben, dass eine bessere Arbeits- und Lebenswelt 

möglich ist – für alle, die für sich und füreinander 

Verantwortung übernehmen. Denn wer gestalten will, 

braucht andere an seiner Seite. Mit Leidenschaft, 

Tatkraft und gegenseitigem Respekt setzen wir uns 

dafür ein, dass sich die Arbeit im Forst lohnt. 

Werde jetzt Mitglied. 

Wir sind die IG BAU, Deine Forstgewerkschaft. 

Deine Gemeinschaft in der Forstwirtschaft. 

 

IG Bauen-Agrar-Umwelt – die Forstgewerkschaft 

Eine starke Gemeinschaft für die Beschäftigten und 

Beamtinnen/Beamten in Forst und Naturschutz. 
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Motorsägenkalkulationsschema 

gem. Tarifvertrag vom 2. Juli 2009 zu § 23c BezTV-W RP 

 
Berechnung der Motorsägenentschädigung 

(Gültig bis 31. Dezember 2026) 

 Last- 

laufstunde 

Gesamt- 

laufstunde 

1. Kosten der Motorsägen 

1.1 Mittlere Kosten der aktuell mit dem KWF-Gebrauchswert 

ausgezeichneten Motorsägen; 

Leistung: 3,1-4,4 kW; Griffheizung; Schneidgarnitur: 45 cm: 

  

 

1.876,60 € 

  

1.2 Ankaufwert für die Schneidgarnitur in Höhe 

von 10 v.H. (Abzugsbetrag): 

  

   187,66 € 

  

1.3 Durchschnitt ohne Schneidgarnitur:  1.688,94 €   

1.4 Abschreibung der Motorsäge/Lastlaufstunde: (Pos. 1.3 : 715)        2,36 €   

1.5 Entschädigungswirksamer Betrag:   2,36 €   1,25 € 
 

2. Kosten der Instandhaltung 

2.1 Instandhaltungsfaktor: 2,4    

2.2 Instandhaltungssatz je Motorsägen-Lastlaufstunde:         2,36 €   

2.3 Entschädigungswirksamer Betrag:   5,66 €   3,00 € 
 

3. Kosten des Kraftstoffverbrauchs 

3.1 Alkylatbenzin, Preis pro Liter:         5,13 €   

3.2 gestrichen     

3.3 Kosten bei 2,05 Liter/Motorsägen-Lastlaufstunden: 2,05      10,52 €   

3.4 Entschädigungswirksamer Betrag: 10,52 €   5,58 € 
 

4. Kosten für Bio-Sägekettenhaftöl (Preis pro Liter) 

4.1 mittlerer Preis der Bio-Sägekettenhaftöle mit 

       Umweltzeichen („Blauer Engel“) 20-Liter-Gebinde: 

  

       4,65 € 

  

4.2 Kosten bei Verbrauch von 1,0 Liter/Motorsägen-Lastlaufstunde:         4,65 €   

4.3 Entschädigungswirksamer Betrag:   4,65 €   2,46 € 
 

5. Verzinsung (Mittelwertprinzip) 

5.1 Halbe Motorsägen-Beschaffungskosten:     938,30 €   

5.2 Motorsägen-Lastlaufstunden/Jahr: 715 : 3 = 238    

5.3 Zinssatz in v.H.: 7,0    

5.4 Entschädigungswirksamer Betrag:   0,28 €   0,15 € 
 

6. Kosten für Transportmittel/Lagerung 

6.1 Kosten für Lagerung (Lastlaufstunden/Jahr):   33,32 €/Jahr : 238         0,14 €   

6.2 Kosten für Transportmittel (Lastlaufstunden/Jahr):   74,52 €/Jahr : 238         0,31 €   

6.3 Entschädigungswirksamer Betrag (Lastlaufstunden/Jahr): 107,85 €/Jahr : 238    0,45 €   0,24 € 
 

Rechnerischer Betrag der Motorsägenentschädigung in Euro pro Lastlaufstunde 23,92 €  
 

Rechnerischer Betrag der Motorsägenentschädigung in Euro pro Gesamtlaufstunde  12,68 € 

 


